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Zitat von Friesin

as liest sich ja so, als sei das zweite Staatsexmaen gar nicht vorhanden.

Nein, das ist vorhanden. Wenn er eine Planstelle ergattert hat, wird aber noch 2x beurteilt für
die Verbeamtung auf Lebenszeit.

Beurteilung positiv => Beamter auf Lebenszeit

Beurteilung sagt "Nichtbewährung" => Entlassung.
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